
Schauwesen
 

AussteUungskäfige für standar­
disierte Arten in der VZE 

stangen Stärke 14 mm Durchmesser mit 
Rosette 32 rnm Durchmesser 

Gitter 320 x 246 rnm (Drahtstäbe mit 

1. SchauweUensittiche 
Zur Bewertung aller Schauwellensittiche 
auf den Ausstellungen und 
Meisterschaften der VZE auf Bundes-, 
Landes­ und Vereinsebene sowie zu 

Trink­
Gefäß 

2 rnm Stärke), Farbe weiß, 
Edelstahl matt o. verchromt 

Naschnapf in weißer Ausführung 
zwischen 4. und 5. senkrechten 
Stab linksseitig eingesteckt 

offenen Bewertungen Karten­ Auf der Vorderleiste wird dieser 

Einzelkäfig 
Farbe innen weiß, außen schwarz 

Abmes- Breite 356 rnm 
ungen Höhe 307 rnm 

Tiefe 165 rnm 
Weitere Details zur Bauweise siehe 

halter mittig angebracht. Zwei Ausfüh­
rungen sind zugelassen: Karten­
halter-in Form einer Einsteckta­
sche sowie als Klemrnleiste aus­
geführt. Beide sind aus durch­
sichtigem Kunststoff gefertigt 

Skizze. Tür Muss in jedem Fall viereckig 

Sitz- Länge 114 rnm 
sein. Verschluss mit Vorreiber, 
Klavierhaken oder Zahlenschloss 
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Futter-	 Das Futter wird mit einer Menge 
versor-	 von etwa 1,5 cm Höhe auf den 
gung	 Boden des Käfigs gegeben. 

Nicht zugelassen sind Käfige abweichen­
der Bauart, Eigenkonstruktionen, Käfige 
mit runden Türen und solche mit einer 
Futterklappe in der Vorderleiste. Weiter­
hin sind Käfige mit alten Kartenein­
stecktaschen (DDR-Muster) nicht mehr 
zugelassen. Grundbedingung zur Ausstel­
lung sind saubere Käfige innen und außen, 
Farbanstrich usw. 114 

1281" 100 ! 1~Teamkäfig 
Dieser Käfig ist für das Ausstellen einer 
4er-Kollektion vorgesehen. Konstruktion 
und Bauweise entsprechen etwa der des 
Einzelkäfigs. 

Farbe	 innen weiß, außen schwarz 

Abmes- Breite 514 mm 
sungen Höhe 330 mm 

Tiefe 225 mm 

Sitz- Länge 194 mm, Stärke 14 mm 
stangen Durchmesser mit Rosette 32 mm 

Durchmesser 

Gitter	 477 x 294 mm (Drahtstäbe 2mm) 
Der Abstand der Stäbe 15,9 mm. 
Farbe der Gitter wie Einzelkäfig. 

Trink­ wie Einzelkäfig 
gefäß 
Karten­ wie Einzelkäfig, mittig ange­
halter bracht 

Futter- wie Einzelkäfig 
versorgung 

Für beide Käfigtypen bitte die bildliche 
Darstellung beachten. 
Zugelassen sind auch Ausstellungskäfige 
nach WBO-Norrn. WS-Einzelkäfig-Maße 
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Ansicht WS-Einzelkäfig 

befestigen.
 
Es sind nur genormte Plastik-Trink­

röhrchen mit glasklarem Aufsatz und
 
weißem Sockel (Unterteil) zu verwenden.
 
Zur Sicherung der TrinkröhrcheIL gegen
 
Herabfallen sind diese durch- eine speziell
 
entwickelte HaIterung aus weißem Kunst­

stoff oder Edelstahl· zu sichern. Käfige
 
ohne Halterungen werden nicht ange­

nommen.
 
Die der jeweiligen Art gewohnte Futter­

mischung wird in einer 2 - 3 cm hohen
 
Schicht auf dem Käfigboden gereicht. Der
 
Körnermischung können 10 % Vogelsand
 
zugesetzt werden. Eine Zufütterung von
 
Kolbenhirse ist möglich.
 

Trinkröhrchen mit Zusatzsicherung ftir Agapomiden 

Ansicht WS-Teamkäfig 

2. Agaporniden und Sperlingspapageien 
Es sind die bisherigen SZG-Wellensit­
tich-Ausstellungskäfige und der Käfig 
Typ 0 nach AZJDKB-Norm aus Holz oder 
Kunststoff zugelassen (Anstrich innen 
weiß, außen scharz). Die seitliche Tür ist 
zusätzlich durch einen farblosen Klebe­
streifen zu sichern. 
Die Farbe des Vorsatzgitters ist weiß, 
Chrom oder Edelstahl matt. 
Bewertungskartenhalter aus glasklarem 
Kunststoff oder als Klemmleiste sind mit­
tig durch vier Schrauben am Käfig zu 

3. Nymphen- und Halsbandsittiche 
Vorgeschrieben ist der Großsittichkäfig 
Typ II mit den Maßen: 
Breite 510 mm 
Höhe 460mm 
Tiefe 245 mm 
Material: 10 mm Sperrholz, Vorderseite 

12 - 15 mm stark 
Vorsatz- glänzend weiß oder Edelstahl 
gitter matt, 25 bzw. 26 Stäbe 4 mm 

stark 
Der KartenhaIter oder die Klemmleiste 
sind analog mittig anzubringen. Vorge­
schrieben ist auch ab sofort die Trink­
wasserversorgung für Großsittiche im 

157 



Bewertungskäfig. Zugelassen sind deshalb 
nur noch Bewertungskäfige mit Trinkröhr­
chen und entsprechendem Trinkröhr­
chenhalter (Siehe nachfolgende Abbil­
dungen!) 

Tnnkrährchenhalter für Großsiuichkäfig 

Anbringung der Trinkröhrchcnhalterung am Großsittichkätig 

4. Domestizierte Prachtfinken 
Vorgeschrieben ist der Exotenkäfig nach 
AZlDKB-Standard mit den Maßen 356' 
mm breit, 165 mm tief und 307 mm hoch. 
Farbe: innen weiß, außen schwarz. 
Vorsatzgitter nur rein schwarz. Trink­
röhrchen mit Halterung nur durch einen 
Ausschnitt im Vorsatzgitter in Höhe der 
linken Sitzstange. Der ehemalige SZG-

Käfig ist noch für 2003 zugelassen, wenn 
die Trinkwasserversorgung beachtet wird. 
Käfige mit alten Kartenhaltern (DDR­
Muster) sind ab sofort nicht mehr zuge­
lassen. Es sind nur neue, glasklare Karten­
halter oder Klemmleisten zugelassen. Die­
se sind rechtsbündig anzubringen. 
Futterversorgung: 2 cm übliche Prachtfin­
kenmischung auf dem Boden. 

5. Diamanttäubchen 
Diamanttäubchen werden im Wellensit­
tich-Bewertungskäfig ausgestellt, der je­
doch nur eine Sitzstange enthält. Diese 
wird wie folgt eingebaut: Auf der Breit­
seite mittig vom Käfig, von unten gemes­
sen in einer Höhe (Mitte Sitzstange) von 9 
cm. Die entstehenden beiden Löcher der 
vorherigen Sitzstangenbefestigungen wer­
den geduldet und brauchen daher nicht 
zugespachtelt zu werden. 
Die Farbe des Vorsatzgitters ist weiß, ver­
chromt oder Edelstahl matt. Als Einstreu 
dient weißer Sand. Der Bewertungs­
kartenhalter befindet sich mittig auf der 
Vorderseite des Käfigs. Im Bewer­
tungskäfig befinden sich zwei einhängbare 
Näpfe, einer für Futter und einer für 
Wasser. Der Futternapf wird in der linken 
Ecke des Käfigs oberhalb der vorderen 
Brettwand eingehängt. Der Trinknapf wird 
auf der rechten Seite gleich an der 
Einsetzklappe in gleicher Höhe wie der 
Futternapf eingehängt. Sie dürfen nicht im 
waagerechten Metallstab des Vorsatz­
gitters eingehängt werden. Der Futternapf 
muss mindestens bis zur Hälfte mit han­
delsüblichem Wellensittichfutter bzw. mit 
gelber Hirse gefüllt sein. Die Farbe der 
Futternäpfe spielt derzeit keine Rolle. Es 
ist aber zu empfehlen, dass beim Kauf 
neuer Näpfe diese weiß sein sollten. In 
Zukunft wird auch die Farbe der Futter­
und Trinknäpfe einheitlich weiß sein. 
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Trinkwasser wird am Tag bzw. Abend der 
Tiereinlieferung nicht verabreicht. Die 
Ausstellungsleitung wird die Tiere nach 
der Bewertung mit Wasser versorgen. 
Diese Bestimmungen gelten verbindlich 
für Landes- und Bundesmeisterschaften 
der VZE. Diamanttäubchen, welche in 
anderen Käfigen bzw. unter anderen 
Bedingungen als vorher beschrieben zur 
Bewertung gestellt werden, sind von der 
Bewertung ausgeschlossen. Das gleiche 
gilt für stark verunreinigte Käfige und 
solche mit den sogenannten DDR-Be­
wertungskartenhaltern. 

6. Goldfasane 
Diese werden in vom Veranstalter bereit 
gestellten Volieren ausgestellt, wobei die 
Grundfläche 1 x 2 m betragen sollte. 
Einzel- oder Paarausstellung je Voliere ist 
zulässig. Wasser- und Futterversorgung in 
standsicheren Näpfen, die vom Züch­
ter/Aussteller zu stellen sind. 

7. Farb- und Positurkanarien 
Für Farbkanarien ist der Wursterkäfig zu 
verwenden. Die Käfige müssen mit einem 
einhängbaren Bewertungskartenhalter ver­
sehen sein. Er ist an der Vorderfront auf 
der unteren rechten Seite zwischen Gitter 
und Käfigfrontholz einzuhängen. Alterna­
tiv können die nach unten offenen 
schmalen aufklebbaren Kartenhalter 
verwendet werden. Diese sind am 
Wursterkäfig 3 cm vom rechten Käfigrand 
entfernt unmittelbar unter dem Käfiggitter 
auf das Käfigfrontholz aufzukleben. Am 
Wursterkäfig mittig angeschraubte Halter 
sind unzulässig. Für bestimmte Positur­
kanarien sind die bekannten Border/ 
Fife-Käfige (für Border Fancy, Fife 
Fancy, Scoth Fancy und Japan Roso) zu 
verwenden. Scoth Fancy und Japan Roso 
können alternativ auch im Kuppelkäfig 
ausgestellt werden. 

Alle großen Rassen (Yorkshsire, Lan­
cashire, Berner), Figurenkanarien wie 
Münchener, Bossu BeIge und frisierte 
Kanarien wie Nordholländer und Fiorinos 
sind im Kuppelkäfig auszustellen. 
Gloster Fancy, Deutsche Haube, Lizard, 
Norwich und Raza Espanola sind im 
Wursterkäfig auszustellen. Alternativ kön­
nen Gloster Fancy und Norwich auch im 
Spezialkäfig für die beiden genannten 
Rassen ausgestellt werden. Border/ 
Fife-Käfige, Kuppelkäfige und Gloster/ 
Norwich-Spezialkäfige sind mit den neuen 
nach unten geöffneten auf- klebbaren 
Kartenhaltern in der bereits beschriebenen 
Form zu versehen. Für Positurrassen, die 
wie O.g. in Wursterkäfigen ausgestellt 
werden, gilt das Gleiche wie für das bei 
Farbkanarien Gesagte. 
Kunststoffstangen sind in allen Schaukä­
figen nicht mehr zugelassen. 
Beim Wursterkäfig sind die von außen 
eindrehbaren Buchenholzstangen von 12 
cm Durchmesser zu verwenden und je­
weils nach dem 7. Gitterstab von rechts 
und links einzudrehen. Die mit dem 
Einlieferungsschein erhaltenen Käfigauf­
kleber sind in den Bewertungskartenhalter 
mittig einzukleben, bei den neuen auf­
klebbaren Kartenhaltern sind diese auf der 
rechten Seite unter dem Kartenhalter auf 
dem Käfigfrontholz aufzukleben. 
Die bisher verwendeten Käfigaufkleber 
für alle Arbeitsgemeinschaften sind für 
Kanarien unpraktisch und geben zu 
Irrtümern beim Ausfüllen Anlass, da hier 
eine Punkt- und keine Prädikatbewertung 
erfolgt. Die für den Zuchtrichter wichtige 
Käfignummer ist bei Eigenausfüllung 
durch den Züchter kaum zu erkennen. 
Deshalb erhalten die Züchter mit dem 
Einlieferungsschein einfache Aufkleber 
mit fortlaufender Nummer, die bei Farb­
und Positurkanarien farblich getrennt sind. 
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Werden diese einfachen Aufklebe- num­
mern nicht mit dem Einlieferungsschein 
ausgegeben, werden diese durch die 
Vertreter der IG Kanarien bei der Annah­
me entsprechend des EinJieferungsbo­
gens selbst aufgeklebt. Für den Wurs­
terkäfig sind nur noch Fontänen mit 
weißem Sockel zu verwenden. Die Fontä­
ne ist nach dem zweiten Gitterstab neben 
der linken Sitzstange einzu- klemmen. 
Der Boden ist mit weißem Sand aufzu­
füllen. Das Futter kommt nur in die 
eingearbeitete Futterrinne. Alle nicht 
vorschriftsmäßig ausgerüsteten Käfige, die 
damit gravierend von allen anderen 
abweichen, gelten als gekennzeichnet und 
werden von der Meisterschaft ausge­
schlossen. 
Für BorderlFife-Käfige und Gloster/ 
Norwich-Käfige gelten die gleichen 
Regeln zu Fontänen, Bodenbelag und 
Futter wie bei den Wursterkäfigen. Bei 
Kuppelkäfigen ist die dazugehörige 
Fontäne ähnlich der, die bei Finken­
bewertungskäfigen verwendet werden, 
erforderlich. 

Anerkannte Kanarienrassen im 
VZE-Schauwesen 
In Übereinstimmung des Vorstandes der 
VZE mit der Leitung der IG Kanarien 
unter Beachtung der Ausstellungs­
ergebnisse zu den Bundesmeisterschaften 
2001 und 2002 veröffentlichen wir 
nachfolgend eine Auflistung von Farben­
und Positurkanarien, welche gegenwärtig 
im Rahmen von VZE-Meisterschaften 
ausgestellt werden dürfen. 

Farbenkanarien 
Alle im AZIDKB-Standard aufgeführten 
und beschriebenen Farbenkanarien dürfen 
in der VZE ausgestellt werden. 

Bei rezessiv weißen Kanarien ist der 
getrennte Haltungs- und Fütterungs­
nachweis laut Ergebnis Studie zum 
Paragraphen 11 b des Tierschutzgesetzes 
nachzuweisen. 

Positurkanarien 
A. Kleine glatte Rassen
 
Folgende Rassen dürfen in der VZE
 
ausgestellt werden: Raza Espanola, Fife
 
Fancy, Gloster Fancy, Border Fancy,
 
Deutsche Haube, Lizard.
 

B. Große glatte Rassen
 
Nachfolgend genannte Rassen dürfen in
 
der VZE ausgestellt werden: Norwich,
 
Berner, Yorkshire, Lancashire.
 
In der VZE nicht ausgestellt werden
 
Crested und Crestbred (Sichtbe­

hinderung).
 

C. Gebogene glatte Rassen
 
Auszustellen sind: Japan Hoso,
 
Rheinländer, Münchener, Scotch, Bossu
 
BeIge.
 

D: Gebogene frisierte Rassen
 
Ausgestellt werden dürfen in der VZE
 
Südholländer.
 
Alle weiteren Vertreter dieses Rassen­

spektrums sind aufgrund von ästhetischen
 
und moralischen Grundwerten der VZE
 
zur Ausstellung und Bewertung nicht
 
zugelassen. Dies sind: Gibber Italieus,
 
Makige, Schweizer Frise, Giboso Espanol.
 

E. Gerade frisierte Rassen
 
Bei der VZE zugelassene Rassen sind:
 
Fiorino, Nordholländer.
 
Derzeit nicht zugelassen sind wegen
 
einiger durch den Tierschutz noch zu
 
beanstandene Rassenmerkmale, welche
 
durch gezielte Zucht auszumerzen sind,
 
z.B. Korkenzieherkrallen etc.: Mehringer,
 
Paduaner, Pariser Trompeter.
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